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22308
Satzung 

des Universitätsklinikums Aachen

RdErl. d. Ministeriums 
für Wissenschaft und Forschung 

v. 21. 3. 2003  – 132 – 7511

Aufgrund der Beschlüsse des Aufsichtsrates des Univer-
sitätsklinikums Aachen wird mit Genehmigung des Mi-
nisteriums für Wissenschaft und Forschung die Satzung
des Universitätsklinikums Aachen (vgl. §§ 4 Abs. 1 Satz
2, 7 der Verordnung über die Errichtung des Klinikums
Aachen der Technischen Hochschule Aachen (Universi-
tätsklinikum Aachen) als Anstalt des öffentlichen Rechts
vom 1. 12. 2000 [GV. NRW. S. 738]) wie folgt geändert:

Artikel 1
Änderung der Satzung 

des Universitätsklinikums Aachen

Die Satzung des Universitätsklinikums Aachen v. 6. 2.
2001 wird wie folgt geändert:

1

In § 4 Abs. 1 Nr. 5 werden die Worte „eine externe Sach-
verständige oder ein externer Sachverständiger“ durch
die Worte „zwei externe Sachverständige“ ersetzt.

2

In § 4 Abs. 1 Nr. 6 werden die Worte „eine externe Sach-
verständige oder ein externer Sachverständiger“ durch
die Worte „zwei externe Sachverständige“ ersetzt.

3

In § 4 Abs. 7 Satz 1 wird das Wort „zwei“ durch das
Wort „drei“ ersetzt.

4

Die Anlage zur Satzung wird durch die nachstehende
neue Anlage zur Satzung ersetzt.

Anlage zur Satzung des Universitätsklinikums Aachen

Abteilungen mit Aufgaben in der Krankenversorgung

Abteilung Hygiene und Umweltmedizin

Abteilung für Arbeitsmedizin

Abteilung für Experimentelle und Klinische Pharmako-
logie und Toxikologie

Abteilung für Klinische Chemie und Pathobiochemie so-
wie Klinisch-Chemisches Zentrallaboratorium

Abteilung für Medizinische Mikrobiologie

Abteilung für Neuropathologie

Abteilung für Pathologie

Abteilung für Humangenetik

Abteilung für Anästhesiologie

Abteilung für Augenheilkunde

Abteilung für Chirurgie

Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe

Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Re-
produktionsmedizin

Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

Abteilung für Phoniatrie, Pädaudiologie und Kommuni-
kationsstörungen

Abteilung für Dermatologie

Abteilung für Kinderheilkunde

Abteilung für Kinderkardiologie

Abteilung für Innere Medizin I (Kardiologie und Pneu-
mologie)

Abteilung für Innere Medizin II (Nephrologie und klini-
sche Immunologie)

Abteilung für Innere Medizin III (Gastroenterologie und
Stoffwechsel)

Abteilung für Innere Medizin IV (Hämatologie und On-
kologie)

Abteilung für Neugeborenen- und Konservative Kinder-
intensivmedizin

Abteilung für Neurochirurgie

Abteilung für Neurologie

Abteilung für Nuklearmedizin

Abteilung für Orthopädie

Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie

Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie

Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapeutische
Medizin

Abteilung für Radiologische Diagnostik

Abteilung für Strahlentherapie

Abteilung für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie

Abteilung für Unfallchirurgie

Abteilung für Urologie

Abteilung für Plastische Chirurgie, Hand- und Verbren-
nungschirurgie

Abteilung für Kieferorthopädie

Abteilung für Zahnerhaltung, Parodontologie und Prä-
ventive Zahnheilkunde

Abteilung für Zahnärztliche Prothetik

Abteilung für Zahn-, Mund-, Kiefer- und Plastische Ge-
sichtschirurgie

Artikel 2

Die Satzungsänderungen sind mit dem Tage der Geneh-
migung durch das Ministerium für Wissenschaft und For-
schung in Kraft getreten. 

Satzung genehmigt. 

Düsseldorf, den 21. März 2003

Ministerium für Wissenschaft und Forschung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr.  G r o ß p i e t s c h

– MBl. NRW. 2003 S. 432.

22308
Satzung 

des Universitätsklinikums Bonn

RdErl. d. Ministeriums 
für Wissenschaft und Forschung 

v. 21. 3. 2003 – 132 – 7511

Aufgrund der Beschlüsse des Aufsichtsrates des Univer-
sitätsklinikums Bonn wird mit Genehmigung des Minis-
teriums für Wissenschaft und Forschung die Satzung des
Universitätsklinikums Bonn (vgl. §§ 4 Abs. 1 Satz 2, 7 der
Verordnung über die Errichtung des Klinikums Bonn der
Universität Bonn (Universitätsklinikum Bonn) als An-
stalt des öffentlichen Rechts vom 1. 12. 2000 [GV. NRW.
S. 734]) wie folgt geändert:

Artikel 1
Änderung der Satzung 

des Universitätsklinikums Bonn

Die Satzung des Universitätsklinikums Bonn v. 6. 2. 2001
wird wie folgt geändert:

1

In § 4 Abs. 1 Nr. 6 werden die Worte „eine externe Sach-
verständige oder ein externer Sachverständiger“ durch
die Worte „zwei externe Sachverständige“ ersetzt.

2

Die Anlage zur Satzung wird durch die nachstehende
neue Anlage zur Satzung ersetzt.
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Anlage zur Satzung des Universitätsklinikums Bonn

Abteilungen mit Aufgaben in der Krankenversorgung

Abteilung für Pharmakologie und Toxikologie

Abteilung für Experimentelle Hämatologie und Transfu-
sionsmedizin

Abteilung für Rechtsmedizin

Abteilung für Humangenetik

Abteilung für Klinische Biochemie

Abteilung für Klinische Pharmakologie

Abteilung für Medizinische Biometrie, Informatik und
Epidemiologie

Abteilungen mit Aufgaben in der Krankenversorgung,
die organisatorisch zu Zentren zusammengefasst sind

Zentrum für Pathologie 

Das Zentrum wird in folgende Abteilungen gegliedert:

Abteilung für Pathologie

Abteilung für Neuropathologie

Zentrum für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie

Das Zentrum wird in folgende Abteilungen gegliedert:

Abteilung für Hygiene und öffentliche Gesundheit

Abteilung für Medizinische Mikrobiologie und Immuno-
logie

Abteilung für Medizinische Parasitologie

Chirurgisches Zentrum

Das Zentrum wird in folgende Abteilungen gegliedert:

Abteilung für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Ge-
fäßchirurgie

Abteilung für Unfallchirurgie

Abteilung für Herzchirurgie

Abteilung für Urologie

Abteilung für Orthopädie

Abteilung für Anästhesiologie und spezielle Intensivme-
dizin 

Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

Abteilung für Allgemeine Augenheilkunde

Zentrum für Geburtshilfe und Frauenheilkunde

Das Zentrum wird in folgende Abteilungen gegliedert:

Abteilung für Geburtshilfe und pränatale Medizin

Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Re-
produktionsmedizin

Abteilung für Gynäkologie

Zentrum für Kinderheilkunde

Das Zentrum wird in folgende Abteilungen gegliedert:

Abteilung für Allgemeine Kinderheilkunde

Abteilung für Neonatologie

Abteilung für Kinderkardiologie

Abteilung für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie

Zentrum für Innere Medizin

Das Zentrum wird in folgende Abteilungen gegliedert:

Abteilung für Allgemeine Innere Medizin

Abteilung für Innere Medizin – Kardiologie –   

Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie

Zentrum für Nervenheilkunde

Das Zentrum wird in folgende Abteilungen gegliedert:

Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie

Abteilung für Medizinische Psychologie

Abteilung für Neurologie

Abteilung für Epileptologie

Abteilung für Neurochirurgie

Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

Das Zentrum wird in folgende Abteilungen gegliedert:

Abteilung für Parodontologie, Zahnerhaltung und prä-
ventive Zahnheilkunde 

Abteilung für Kieferorthopädie

Abteilung für Zahnärztliche Prothetik

Abteilung für Zahnärztliche Propädeutik/Experimentel-
le Zahnheilkunde

Abteilung für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

Abteilung für Mund- und Kiefer-Gesichtschirurgie

Abteilungen mit Aufgaben in der Krankenversorgung
ohne Zuordnung zu einem Zentrum

Abteilung für Dermatologie

Abteilung für Radiologie

Abteilung für Nuklearmedizin

Abteilung: Medizinische Poliklinik

Abteilung für Experimentelle Ophthalmologie (Bioche-
mie des Auges)

Artikel 2

Die Satzungsänderungen sind mit dem Tage der Geneh-
migung durch das Ministerium für Wissenschaft und For-
schung in Kraft getreten.

Satzung genehmigt.

Düsseldorf, den 21. März 2003

Ministerium 
für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr.  G r o ß p i e t s c h

– MBl. NRW. 2003 S. 432. 

22308
Satzung 

des Universitätsklinikums Düsseldorf

RdErl. d. Ministeriums 
für Wissenschaft und Forschung 

v. 21. 3. 2003 – 132 – 7511 –

Aufgrund der Beschlüsse des Aufsichtsrates des Univer-
sitätsklinikums Düsseldorf wird mit Genehmigung des
Ministeriums für Wissenschaft und Forschung die Sat-
zung des Universitätsklinikums Düsseldorf (vgl. §§ 4
Abs. 1 Satz 2, 7 der Verordnung über die Errichtung des
Klinikums Düsseldorf der Universität Düsseldorf (Uni-
versitätsklinikum Düsseldorf) als Anstalt des öffent-
lichen Rechts vom 1. 12. 2000 [GV. NRW. S. 729]) wie folgt
geändert:

Artikel 1

Änderung der Satzung 
des Universitätsklinikums Düsseldorf

Die Satzung des Universitätsklinikums Düsseldorf v. 6. 2.
2001 wird wie folgt geändert:

1

In § 4 Abs. 1 Nr. 5 werden die Worte „eine externe Sach-
verständige oder ein externer Sachverständiger“ durch
die Worte „zwei externe Sachverständige“ ersetzt.

2

Die Anlage zur Satzung wird durch die nachstehende
neue Anlage zur Satzung ersetzt.
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Anlage zur Satzung 
des Universitätsklinikums Düsseldorf

Zentrum für Pharmakologie und Toxikologie 
Institut für Pharmakologie und klinische Pharmakologie

Institut für Toxikologie

Zentrum für Pathologie

Institut für Pathologie

Institut für Neuropathologie

Institut für Cytopathologie

Zentrum für ökologische Medizin

Institut für Hygiene

Institut für Rechtsmedizin

Institut für Arbeitsmedizin und Sozialmedizin

Institut für Humangenetik und Anthropologie

Zentrum für Innere Medizin und Neurologie

Klinik für Hämatologie, Onkologie und klinische Immu-
nologie

Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Angiologie

Klinik für Endokrinologie

Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektio-
logie

Klinik für Stoffwechselkrankheiten und Ernährung

Klinik für Nephrologie und Rheumatologie

Neurologische Klinik

Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin – Schloss-
mannhaus –

Klinik für Allgemeine Pädiatrie

Klinik für Kinderkardiologie und Pneumologie

Klinik für Kinderonkologie, Hämatologie und Immuno-
logie

Klinik für Kinderchirurgie

Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten

Klinik für Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie

Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Aufnahme

Poliklinik für Parodontologie

Poliklinik für Zahnerhaltung und Präventive Zahnheil-
kunde

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik

Poliklinik für Kieferorthopädie

Zentrum für Radiologie

Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und radiolo-
gische Onkologie

Nuklearmedizinische Klinik

Institut für diagnostische Radiologie

Zentrum für operative Medizin I

Klinik für Allgemeine und Unfallchirurgie

Klinik für Thorax- und kardiovasculäre Chirurgie

Klinik für Gefäßchirurgie und Nierentransplantationen

Zentrum für operative Medizin II

Augenklinik

Hals-, Nasen- und Ohrenklinik

Neurochirurgische Klinik

Zentrum für operative Medizin III

Frauenklinik

Orthopädische Klinik

Urologische Klinik

Hautklinik

Abteilungen ohne Zuordnung zu einem Zentrum

Zentralinstitut für klinische Chemie und Laboratori-
umsdiagnostik

Institut für Hämostaseologie und Transfusionsmedizin

Institut für Medizinische Mikrobiologie

Institut für Virologie

Institut für Onkologische Chemie

Klinisches Institut für psychosomatische Medizin und
Psychotherapie

Institut für Transplantationsdiagnostik und Zellthera-
peutika

Klinik für Anästhesiologie

Artikel 2

Die Satzungsänderungen sind mit dem Tage der Geneh-
migung durch das Ministerium für Wissenschaft und For-
schung in Kraft getreten. 

Satzung genehmigt. 

Düsseldorf, den 21. März 2003

Ministerium 
für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr.  G r o ß p i e t s c h

– MBl. NRW. 2003 S. 433.

22308
Satzung 

des Universitätsklinikums Essen

Rd.Erl. d. Ministeriums 
für Wissenschaft und Forschung

v. 21. 3. 2003 – 132 – 7511 – 

Aufgrund der Beschlüsse des Aufsichtsrates des Univer-
sitätsklinikums Essen wird mit Genehmigung des Minis-
teriums für Wissenschaft und Forschung die Anlage zur
Satzung des Universitätsklinikums Essen (vgl. § 4 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1, § 7 der Verordnung über die Errichtung des
Klinikums Essen der Universität – Gesamthochschule
Essen (Universitätsklinikum Essen) als Anstalt des öf-
fentlichen Rechts vom 1. 12. 2000 [GV. NRW. S. 725]) wie
folgt geändert:

Artikel 1

Änderung der Anlage zur Satzung 
des Universitätsklinikums Essen

Die Anlage zur Satzung des Universitätsklinikums Essen
v. 6. 2. 2001 wird durch die nachstehende neue Anlage zur
Satzung ersetzt: 

Anlage zur Satzung des Universitätsklinikums Essen

Die nachfolgend genannten Kliniken sind Abteilungen
im Sinne der Satzung.

Zentrum für Augenheilkunde

Klinik für Erkrankungen des hinteren Augenabschnittes

Klinik für Erkrankungen des vorderen Augenabschnit-
tes

Zentrum für Chirurgie

Klinik für Allgemein- und Transplantationschirurgie

Klinik für Thorax- und Kardiovaskuläre Chirurgie

Klinik für Unfallchirurgie

Zentrum für Innere Medizin

Klinik für Endokrinologie

Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie

Klinik für Hämatologie

Klinik für Kardiologie
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Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten

Institut für Pathophysiologie

Zentrum für Kinderheilkunde

Klinik für Allgemeine Pädiatrie mit Schwerpunkt Neu-
ropädiatrie

Klinik für Pädiatrische Hämatologie, Onkologie und
Endokrinologie

Klinik für Pädiatrische Kardiologie

Klinik für Pädiatrische Nephrologie

Zentrum für Pathologie und Rechtsmedizin

Institut für Neuropathologie

Institut für Pathologie

Institut für Rechtsmedizin

Zentrum für Tumorforschung und Tumortherapie

Innere Klinik (Tumorforschung)

Klinik für Knochenmarktransplantation

Einrichtungen mit Aufgaben in der Krankenversorgung
ohne Zuordnung zu einem Zentrum

Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin

Klinik für Angiologie

Klinik für Dermatologie

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Klinik für Neurochirurgie

Klinik für Neurologie

Klinik für Nuklearmedizin

Klinik für Orthopädie

Klinik für Strahlentherapie

Klinik für Urologie

Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiolo-
gie

Institut für Humangenetik

Institut für Hygiene und Arbeitsmedizin

Institut für Immunologie

Institut für Medizinische Mikrobiologie

Institut für Transfusionsmedizin

Institut für Virologie

Artikel 2

Die Satzungsänderung ist mit dem Tage der Genehmi-
gung durch das Ministerium für Wissenschaft und For-
schung in Kraft getreten.

Satzung genehmigt.

Düsseldorf, den 21. März 2003

Ministerium  für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr.  G r o ß p i e t s c h

– MBl. NRW. 2003 S. 434.

22308
Satzung 

des Universitätsklinikums Köln

RdErl. d. Ministeriums 
für Wissenschaft und Forschung 

v. 21. 3. 2003 – 132 – 7511 – 

Aufgrund der Beschlüsse des Aufsichtsrates des Univer-
sitätsklinikums Köln wird mit Genehmigung des Minis-
teriums für Wissenschaft und Forschung die Satzung des

Universitätsklinikums Köln (vgl. §§ 4 Abs. 1 Satz 2, 7 der
Verordnung über die Errichtung des Klinikums Köln der
Universität Köln (Universitätsklinikum Köln) als Anstalt
des öffentlichen Rechts vom 1. 12. 2000 [GV. NRW.
S. 721]) wie folgt geändert:

Artikel 1

Änderung der Satzung 
des Universitätsklinikums Köln

Die Satzung des Universitätsklinikums Köln v. 6. 2. 2001
wird wie folgt geändert:

1

In § 4 Abs. 1 Nr. 5 werden die Worte „eine externe Sach-
verständige oder ein externer Sachverständiger“ durch
die Worte „zwei externe Sachverständige“ ersetzt.

2

In § 4 Abs. 1 Nr. 6 werden die Worte „eine externe Sach-
verständige oder ein externer Sachverständiger“ durch
die Worte „zwei externe Sachverständige“ ersetzt.

3

In § 4 Abs. 7 Satz 1 wird das Wort „zwei“ durch das Wort
„drei“ ersetzt.

4

Die Anlage zur Satzung des Universitätsklinikums Köln
wird durch die nachstehende neue Anlage zur Satzung
ersetzt: 

Anlage zur Satzung des Universitätsklinikums Köln 

Abteilungen mit Aufgaben in der Krankenversorgung,
die organisatorisch zu Zentren zusammengefasst sind

Zentrum Pathologie

Das Zentrum Pathologie wird in folgende Abteilungen
gegliedert:

Abteilung für Allgemeine Pathologie und Pathologische
Anatomie

Abteilung für Neuropathologie

Zentrum für Kinderheilkunde

Das Zentrum für Kinderheilkunde wird in folgende Ab-
teilungen gegliedert:

Abteilung für Allgemeine Kinderheilkunde

Abteilung für Kinderkardiologie

Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Kin-
des- und Jugendalters

Zentrum für Augenheilkunde

Das Zentrum für Augenheilkunde wird in folgende Ab-
teilungen gegliedert:

Abteilung für Allgemeine Augenheilkunde einschließlich
der Allgemeinen Ambulanz

Abteilung für Netzhaut- und Glaskörper-Chirurgie

Abteilung für Okuläre Motilitätsstörungen und Neu-
roophthalmologie

Zentrum für Neurochirurgie

Das Zentrum wird in folgende Abteilungen gegliedert:

Abteilung für Neurochirurgie

Abteilung für Stereotaxie

Zentrum für Neurologie und Psychiatrie

Das Zentrum wird in folgende Abteilungen gegliedert:

Abteilung für Neurologie

Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie

Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

Das Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
wird in folgende Abteilungen gegliedert:
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Abteilung für Zahnärztliche Prothetik

Abteilung für Vorklinische Zahnheilkunde

Abteilung für Zahnerhaltung und Parodontologie

Abteilung für Kieferorthopädie

Abteilung für Zahnärztliche Chirurgie und Mund-, Kie-
fer- und Plastische Chirurgie

Zentrum für Innere Medizin

Das Zentrum wird in folgende Abteilungen gegliedert:

Abteilung für Innere Medizin I, insbesondere Hämatolo-
gie und Onkologie

Abteilung für Innere Medizin II, insbesondere Endokri-
nologie und Hypertonie sowie allgemeine internistische
Ambulanz

Abteilung für Innere Medizin III, insbesondere Kardio-
logie

Abteilung für Innere Medizin IV, insbesondere Nephro-
logie und Gastroenterologie

Zentrum für Operative Medizin

Das Zentrum wird in folgende Abteilungen gegliedert:

Abteilung für Viszeral- und Gefäßchirurgie

Abteilung für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungs-
chirurgie

Abteilung für Herz- und Thoraxchirurgie

Abteilung für Urologie

Abteilungen mit Aufgaben in der Krankenversorgung
ohne Zuordnung zu einem Zentrum

Abteilung für Arbeits- und Sozialmedizin

Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie

Abteilung für Frauenheilkunde

Abteilung für Radiologische Diagnostik

Abteilung für Nuklearmedizin

Abteilung für Strahlentherapie

Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

Abteilung für Dermatologie und Venerologie

Abteilung für Orthopädie

Abteilung für Anästhesiologie und Operative Intensiv-
medizin

Abteilung für Klinische Chemie

Abteilung für Rechtsmedizin

Abteilung für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie
und Hygiene

Abteilung für Virologie

Abteilung für Pharmakologie

Abteilung für Humangenetik

Nachrichtlich:

1. Chirurgische Klinik im Städtischen Krankenhaus
Köln-Merheim

Leiter: Universitätsprofessor Dr. H. Troidl

2. Medizinische Klinik im Städtischen Krankenhaus
Köln-Merheim

Leiter: Universitätsprofessor Dr. Krone

Artikel 2

Die Satzungsänderungen sind mit dem Tage der Geneh-
migung durch das Ministerium für Wissenschaft und For-
schung in Kraft getreten.

Satzung genehmigt.

Düsseldorf, den 21. März 2003

Ministerium für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr.  G r o ß p i e t s c h

– MBl. NRW. 2003 S. 435.

22308
Satzung 

des Universitätsklinikums Münster

RdErl. d. Ministeriums 
für Wissenschaft und Forschung 

v. 21. 3. 2003 – 132 – 7511 – 

Aufgrund der Beschlüsse des Aufsichtsrates des Univer-
sitätsklinikums Münster wird mit Genehmigung des Mi-
nisteriums für Wissenschaft und Forschung die Anlage
zur Satzung des Universitätsklinikums Münster (vgl. §§ 4
Abs. 1 Satz 2, 7 der Verordnung über die Errichtung des
Klinikums Münster der Universität Münster (Universi-
tätsklinikum Münster) als Anstalt des öffentlichen
Rechts vom 1. 12. 2000 [GV. NRW. S. 716]) wie folgt ge-
ändert:

Artikel 1

Änderung der Anlage 
zur Satzung des Universitätsklinikums Münster

Die Anlage zur Satzung des Universitätsklinikums 
Münster v. 6. 2. 2001 wird durch die nachstehende neue
Anlage zur Satzung ersetzt: 

Anlage zur Satzung des Universitätsklinikums Münster

Zentrum für Klinisch-Theoretische Medizin I  

Abteilung für Arbeitsmedizin

Abteilung für Humangenetik

Abteilung für Medizinische Mikrobiologie

Abteilung für Hygiene

Abteilung für Sportmedizin

Abteilung für Epidemiologie und Sozialmedizin

Zentrum für Klinisch-Theoretische Medizin II  

Abteilung für Neuropathologie

Abteilung für Pathologie

Abteilung für Pharmakologie und Toxikologie

Abteilung für Rechtsmedizin

Zentrum für Innere Medizin

Abteilung für Innere Medizin A (Hämatologie und On-
kologie)

Abteilung für Innere Medizin B (Gastroenterologie und
Stoffwechselkrankheiten)

Abteilung für Innere Medizin C (Angiologie und Kardio-
logie)

Abteilung für Innere Medizin D (Med. Poliklinik)

Zentrum für Nervenheilkunde

Abteilung für Neurologie

Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie

Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Kin-
der- u. Jugendalters

Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie

Abteilung für Medizinische Psychologie

Zentrum für Kinderheilkunde

Abteilung für Allgemeine Kinderheilkunde

Abteilung für Kinderkardiologie

Abteilung für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie

Zentrum für Dermatologie

Abteilung für Allgemeine Dermatologie und Venerologie

Zentrum für Anästhesiologie und Laboratoriumsmedizin

Abteilung für Anästhesiologie und Operative Intensiv-
medizin

Abteilung für Klinische Chemie und Laboratoriumsme-
dizin

Abteilung für Transfusionsmedizin
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Zentrum für Strahlenmedizin

Abteilung für Klinische Röntgendiagnostik

Abteilung für Strahlentherapie

Abteilung für Nuklearmedizin

Zentrum für Chirurgie

Abteilung für Allgemeine Chirurgie

Abteilung für Unfall- und Handchirurgie

Abteilung für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie

Abteilung für Kinder- und Neugeborenen-Chirurgie

Abteilung für Neurochirurgie

Abteilung für Urologie

Abteilung für Spezielle Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
und Experimentelle Zahnheilkunde

Zentrum für Augen- und Hals-, Nasen- und Ohrenheil-
kunde

Abteilung für Augenheilkunde

Abteilung für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Abteilung für Phoniatrie/Pädaudiologie

Zentrum für Frauenheilkunde

Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Abteilung für Reproduktionsmedizin

Zentrum für Orthopädie

Abteilung für Allgemeine Orthopädie

Abteilung für Technische Orthopädie und Rehabilitation

Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Abteilung für Mund- und Kiefer-Gesichtschirurgie

Abteilung für Kieferorthopädie

Abteilung für Parodontologie

Abteilung für Zahnerhaltung

Abteilung für Zahnärztliche Prothetik

Artikel 2

Die Satzungsänderungen sind mit dem Tage der Geneh-
migung durch das Ministerium für Wissenschaft und For-
schung in Kraft getreten.

Satzung genehmigt.

Düsseldorf, den 21. März 2003

Ministerium für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr.  G r o ß p i e t s c h

– MBl. NRW. 2003 S. 436.

6300
Vergabegrundsätze nach § 31 GemHVO 

(Vergabegrundsätze)

RdErl. d. Innenministeriums 
v. 10. 4. 2003 – 34 – 67.10.10 – 1649/03 – 

1

Gemäß § 31 GemHVO sind die Gemeinden (GV) gehalten,
bei der Vergabe von Aufträgen die Vergabegrundsätze
anzuwenden, die das Innenministerium bekannt gibt.
Einerseits sind zwar derartige Grundsätze unter dem Ge-
sichtspunkt der Verwaltungsvereinfachung und Entbüro-
kratisierung wegen der darin enthaltenen Vorgaben
durchaus kritisch zu bewerten. Andererseits sollen diese
Vergabegrundsätze im Interesse der Gemeinden aber vor

allem garantieren, dass ein geregelter Wettbewerb statt-
findet und das günstigste am Markt erhältliche Angebot
erzielt werden kann. Des Weiteren sollen die Vergabe-
grundsätze sicherstellen, dass die Korruptionsbekämp-
fung unterstützt wird und somit auch Fällen einer Vor-
teilsgewährung und/oder Manipulationen bei der Verga-
be von Aufträgen begegnet wird. Hierzu verweise ich
auch auf den RdErl. d. Innenministeriums, zugleich im
Namen des Ministerpräsidenten und aller Landesminis-
terien v. 12. 4. 1999 in der Fassung v. 17. 7. 2001 (SMBl.
NRW. 20020). Außerdem kommt den Vergabegrundsätzen
auch wegen der EG-Vergaberichtlinien besondere Bedeu-
tung zu.  

2

Vor diesem Hintergrund gelten die folgenden Vergabe-
grundsätze:

– Die Teile A und B der Verdingungsordnung für Bau-
leistungen (VOB) in der jeweils gültigen Fassung.

– Die Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
(VOF) in der jeweils gültigen Fassung. 

– Die a- und b-Paragraphen der Verdingungsordnung für
Leistungen (VOL, 2.–4. Abschnitt) – ausgenommen
Bauleistungen – in der jeweils gültigen Fassung. Die
übrigen Paragraphen der VOL/A (1. Abschnitt) werden
zur Anwendung empfohlen. 

– Die  VOF findet gem. § 2 Abs. 2 VOF erst oberhalb des
Schwellenwertes von 130.000 Euro für Dienstleistun-
gen nach § 2 Abs. 2 Vergabeverordnung (VgV) und für
alle übrigen Dienstleistungen ab dem Schwellenwert
von 200.000 Euro Anwendung.

3

Diese Vergabegrundsätze finden unterhalb der EU-
Schwellenwerte keine Anwendung auf Eigenbetriebe und
kommunale Eigengesellschaften.

4

Der RdErl. d. Innenministeriums v. 16. 7. 2002 (SMBl.
NRW. 6300) wird aufgehoben.

5

Dieser Runderlass tritt am Tage nach seiner Veröffentli-
chung in Kraft.

– MBl. NRW. 2003 S. 437.

II.

Innenministerium

Richtlinien 
zum Einsatz von satellitengeodätischen Verfahren 

im Vermessungspunktfeld

Bek. d. Innenministeriums 
v. 15. 4. 2003 – 36.3 – 7132

Die „Richtlinien zum Einsatz von satellitengeodätischen
Verfahren im Vermessungspunktfeld – GPS-Richtlinien –“
vom 2. 9. 2002 (n.v.) 36.4 – 7132 – werden wie folgt ge-
ändert:

1

Die Nr. 2.3.7 erhält folgende Fassung:

„2.3.7 Messung auf den Anschlusspunkten

Bei Nutzung des amtlichen Satellitenpositionie-
rungsdienstes SAPOS® (Nr. 2.1.4)  kann auf die
Messung auf den Anschlusspunkten verzichtet
werden, wenn die Koordinaten der Anschluss-
punkte im ETRS 89 und im Zielbezugssystem
bekannt sind und damit die Transformationspa-
rameter nach Nr. 3.5.4 berechnet werden. Auf
die Messung von Kontrollpunkten (Nr. 2.3.6
Abs. 3) darf nicht verzichtet werden.“

437



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 18 vom 14. Mai 2003

2

Im Sachverzeichnis wird beim Stichwort „Referenzsta-
tion“ der Verweis auf Nr. 237 gestrichen und beim Stich-
wort „SAPOS®“ der Verweis auf Nr. 237 hinzugefügt.

– MBl. NRW. 2003 S. 437.

Ministerium für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Liste der Trinkwasseruntersuchungsstellen 
nach § 15 Abs. 4 

der Trinkwasserverordnung 2001 
in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21. Mai 2001 (BGBl. I S. 959)

Bek. des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

– V 2 – 8001.8.25 (Nr. 3) v. 2. 4. 2003 

1

Nach § 15 Abs. 4 Trinkwasserverordnung 2001 dürfen 
die dort aufgeführten Untersuchungen nur von solchen
Untersuchungsstellen durchgeführt werden, die nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik arbeiten, über
ein System der internen Qualitätssicherung verfügen,
sich mindestens einmal jährlich an externen Qualitätssi-
cherungsprogrammen erfolgreich beteiligen, über für die
entsprechenden Tätigkeiten hinreichend qualifiziertes
Personal verfügen und eine Akkreditierung durch eine
hierfür allgemein anerkannte Stelle erhalten haben. Für
das Land Nordrhein-Westfalen gebe ich hiermit die auf
der Homepage des Landesinstituts für den Öffentlichen
Gesundheitsdienst NRW (LÖGD) (http://www.loegd.
nrw.de/umwelt_und_gesundheit/ liste_trinkwasserlabo-
ratorien/frameset.html) genannten Untersuchungsstellen
widerruflich bekannt. Die Liste der Untersuchungsstel-
len wird fortgeschrieben. Die Liste der Untersuchungs-
stellen kann bei Netzzugangsschwierigkeiten beim
LÖGD angefordert werden. 

2

Die Untersuchungsstellen werden vom Landesinstitut für
den Öffentlichen Gesundheitsdienst daraufhin überprüft,
ob sie alle Anforderungen des § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001
erfüllen. Das Landesinstitut für den Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst ist unabhängige Stelle im Sinne des § 15
Abs. 5 TrinkwV 2001.

3

Untersuchungsstellen mit Sitz außerhalb Nordrhein-
Westfalens sind in dieser Liste nicht aufgeführt. In ande-
ren Bundesländern gelistete Untersuchungsstellen wer-
den den in Nordrhein-Westfalen gelisteten Untersu-
chungsstellen gleichgestellt. Eine Veröffentlichung er-
folgt nicht. 

– MBl. NRW. 2003 S. 437.

Rheinischer
Gemeindeunfallversicherungsverband

Bekanntmachung 
des Rheinischen 

Gemeindeunfallversicherungsverbandes 
vom 16. 4. 2003

Die 10. Sitzung der Vertreterversammlung des Rheini-
schen Gemeindeunfallversicherungsverbandes – 9. Wahl-
periode – findet am 5. 6. 2003 in der Geschäftsstelle des

Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen,
Großer Sitzungssaal, 3. Obergeschoss, Kaiserswerther
Straße 199–201 in 40474 Düsseldorf statt.

Beginn der Sitzung: 11.00 Uhr.

Düsseldorf, den 16. April 2003

Der Vorsitzende
der Vertreterversammlung

von  L e n n e p

– MBl. NRW. 2003 S. 438.

Westdeutscher Rundfunk

Bericht des Landesrechnungshofs NRW 
über die Prüfung 

des Ereignis- und Dokumentations-
kanals PHOENIX 

(Haushaltsjahre 1997 bis 1999) 
vom 4. 7. 2001

Veröffentlichung 
der nicht für erledigt 

erklärten Prüfungsfeststellungen

1

Die vom LRH für nicht erledigt erklärten Teile des Prü-
fungsberichts nebst Stellungnahme des WDR

1.1
Prüfungsmitteilungen des LRH 

Der Ereignis- und Dokumentationskanal PHOENIX wird
als Spartenkanal von den in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten und von dem ZDF
betrieben. Dabei üben ARD/WDR und ZDF die Feder-
führung für PHOENIX gemeinsam und gleichberechtigt
aus. Der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen
(LRH) hat die Haushalts- und Wirtschaftsführung von
Phoenix für die Jahre 1997 bis 1999 geprüft. Die folgen-
den Prüfungsmitteilungen des Prüfungsberichts vom 4. 7.
2001 wurden für nicht erledigt erklärt und sind nach § 44
Abs. 4 Nr. 3 WDR-Gesetz zu veröffentlichen:

PM 4 
(Organisations- und Entscheidungsstrukturen)

Phoenix wurde aus Kostengründen, vor allem wegen er-
zielbarer Synergieeffekte in die bestehenden Strukturen
des ZDF und des WDR, der federführend für die ARD
Phoenix betreut, integriert. Auf einen eigenen adminis-
trativen Unterbau wurde weitgehend verzichtet. Für den
Betrieb von Phoenix wird auf die Infrastruktur der bei-
den Rundfunkanstalten zurückgegriffen. 

Gemäß § 4 VV wird Phoenix von zwei gleichberechtigten
Programmgeschäftsführern geleitet. Einer der Geschäfts-
führer wird einvernehmlich von den Intendanten der
ARD-Rundfunkanstalten und der andere vom Intendan-
ten des ZDF bestimmt. Die Sprecherfunktion wechselt
jährlich zwischen den Programmgeschäftsführern. Dieses
aus der Sicht der Rundfunkanstalten neuartige Modell
einer doppelten, jährlich alternierenden Federführung
soll „der besonderen politischen Bedeutung des Kanals
Rechnung tragen“. In der Geschäftsordnung für die Ge-
schäftsführer wurden die Rechte und Pflichten der Ge-
schäftsführer gesondert oder auch nur ergänzend wie im
Folgenden beschrieben ausgestaltet. 

Beide Programmgeschäftsführer vertreten den Sparten-
kanal gegenüber ARD und ZDF sowie nach außen ge-
meinschaftlich. Sie treffen für die laufenden Tagesge-
schäfte gemeinsame, einvernehmliche Entscheidungen
und sind daher zu kollegialer Zusammenarbeit, ständiger
gegenseitiger Unterrichtung, Konsultation und Abstim-
mung verpflichtet. Bedeutsame eingehende Schriftstücke
leiten sie einander zur Kenntnisnahme zu; das Gleiche
gilt für die ausgehende Korrespondenz, soweit sie nicht
gemeinschaftlich unterzeichnet wird. Ausgenommen
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hiervon ist ZDF- bzw. ARD-interne Korrespondenz, die
nach § 5 Abs. 1 S. 3 GO nicht dem Programmgeschäfts-
führer der jeweils anderen Rundfunkanstalt(en) zur
Kenntnis zu bringen ist. Demgegenüber musste der LRH
feststellen, dass der Schriftverkehr der Programmge-
schäftsführer mit ihren jeweiligen Anstalten dem jeweils
anderen Programmgeschäftsführer vielfach nur in be-
deutsamen Fällen informativ zur Kenntnis gebracht
wird. Diese damit verbundenen unterschiedlichen Infor-
mationsstände in den Bereichen Finanzen, Datenverar-
beitung, Personalbetreuung und Beschaffung wirkte sich
z. B. negativ auf die interne Abstimmung der Mittelbe-
wirtschaftung für das Programm aus. 

Zu der Entscheidungskompetenz der beiden Programm-
geschäftsführer wird in § 4 Abs. 4 VV ausgeführt, dass die
Entscheidungskompetenz für das laufende Programmge-
schäft durch beide Geschäftsführer gemeinsam ausgeübt
wird. Kommt eine einvernehmliche Entscheidung über
die Programmplanung sowie wesentliche sonstige Pro-
grammfragen zwischen den Programmgeschäftsführern
nicht zustande, ist diese Angelegenheit der Beauftragten-
konferenz zur Entscheidung vorzulegen. Diese Konferenz
hat die Aufgabe, die Grundsätze der Programmgestal-
tung festzulegen und über die wesentlichen Programm-
fragen zu beschließen. Sie besteht neben den beiden Pro-
grammgeschäftsführern aus jeweils vier von der ARD
und dem ZDF entsandten Mitgliedern. Der jeweils mit
der Sprecherfunktion beauftragte Programmgeschäfts-
führer führt den Vorsitz. Bei Stimmengleichheit gibt sei-
ne Stimme den Ausschlag. Für diesen Fall kann jeder
Programmgeschäftsführer jeweils „seinen“ Intendanten
(WDR- oder ZDF-Intendant) um eine einvernehmliche
Letztentscheidung ersuchen. Erzielen auch die Intendan-
ten kein Einvernehmen, gilt die von der Beauftragten-
konferenz gefasste Entscheidung als nicht zustande ge-
kommen.

Zudem haben sich die Programmgeschäftsführer bei ad-
ministrativen, betrieblichen, sende- und produktions-
technischen sowie juristischen Fragen, deren Bedeutung
über das laufende Tagesgeschäft hinausgeht, gemeinsam
mit den zuständigen Fachdirektionen von ARD und ZDF
abzustimmen. Entsprechendes gilt für Maßnahmen der
Öffentlichkeitsarbeit. Die Entscheidung dieser Fragen
kann nur einvernehmlich mit ARD und ZDF erfolgen.

Diese organisatorische Struktur der gleichberechtigten
und gleichgewichtigen Teilhabe und Verantwortung der
beteiligten Anstalten setzt sich auch in anderen Berei-
chen fort. Die Mitarbeiter, die von Seiten der ARD/WDR
und ZDF an Phoenix entsandt werden, erhalten aus Ver-
einfachungsgründen WDR- bzw. ZDF-Arbeitsverträge.
Es wird eine Stellenplanparität gewahrt. Fachlich unter-
stehen die Mitarbeiter den Programmgeschäftsführern.
Die personellen Angelegenheiten werden je nach Entsen-
deanstalt vom WDR bzw. vom ZDF administrativ wahr-
genommen. Es gelten für die vom ZDF und von der ARD
entsandten Mitarbeiter unterschiedliche Tarifverträge,
Vorschriftensammlungen, Regelwerke usw.. So müssen
für die Mitarbeiter der beiden federführenden Anstalten
unterschiedliche Überstundenregelungen beachtet wer-
den. Gleiches gilt für die Reisekostenregelungen, so dass
Hotelreservierungen und die anschließenden Reisekos-
tenabrechnungen getrennt für die entsprechenden Mitar-
beiter jeweils beim ZDF oder beim WDR durchgeführt
werden müssen. Die vom ZDF entsandten Mitarbeiter er-
halten im Gegensatz zu denen vom WDR beispielsweise
einen täglichen Essenszuschuss. Zudem wurde aufgrund
der räumlichen Entfernung von PHOENIX zum ZDF in
Mainz eine zentrale Kontakt- und Kooperationsstelle
eingerichtet, die mit einem ständigen Ansprechpartner
besetzt ist, um die vielfältigen Koordinierungsaufgaben
zum ZDF überhaupt gewährleisten zu können. Eine der-
artig verwaltungsaufwändige Struktur ist bei den ande-
ren von ARD und ZDF veranstalteten Gemeinschaftsein-
richtungen 3sat, arte, dem Kinderkanal und der GEZ
nicht festzustellen. 

Nach der Ansicht des LRH muss die vorgefundene Orga-
nisations- und Entscheidungsstruktur, die zu einem er-
heblichen Abstimmungsaufwand, Koordinationsbedarf
und vermeidbaren Doppelarbeiten führt, gestrafft wer-
den. Für eine doppelte Besetzung der Position des Pro-
grammgeschäftsführers besteht gerade unter Berücksich-
tigung der stark eingeschränkten Kompetenzen der Pro-

grammgeschäftsführer kein sachliches oder gar wirt-
schaftliches Erfordernis. Insbesondere im Hinblick auf
die zu Beginn von PHOENIX propagierte enge und ver-
trauensvolle Partnerschaft zwischen ARD und ZDF steht
die doppelte Entscheidungsstruktur im deutlichen
Widerspruch. Dementsprechend sollte PHOENIX nur
von einem Programmgeschäftsführer geführt werden, der
von den Intendanten der ARD und des ZDF einvernehm-
lich bestimmt wird und der PHOENIX gegenüber den
Rundfunkanstalten oder sonstigen Dritten vertritt. Fer-
ner sollte unter Beachtung der angestrebten Synergien
Phoenix einerseits in einem hohen Maße mit organisato-
rischer Selbstständigkeit ausgestattet, andererseits den
federführenden Intendanzen klar abgrenzbare Zustän-
digkeiten und Verantwortlichkeiten für die verwaltungs-
mäßige Betreuung der entsandten Mitarbeiter zugewie-
sen werden. 

Der LRH hat den WDR daher gebeten, die Organisations-
und Entscheidungsstrukturen von Phoenix unter Berück-
sichtigung der vorstehenden Bemerkungen zu überden-
ken und ggfs. anzupassen.

PM 6.1 
(Finanzielle Rahmenbedingungen 

von PHOENIX)

Phoenix wird durch zusätzliche, zweckgebundene Rund-
funkgebühren finanziert. 

Bei den Vorgesprächen über Phoenix hatten die Inten-
danten der ARD dem Projekt am 19. September 1995 nur
unter der Maßgabe zugestimmt, dass der finanzielle Auf-
wand bei der „kommenden“ Gebührenerhöhung berück-
sichtigt wird. In ihrem 10. Bericht hat die KEF den ange-
meldeten Spartenkanal auf Grund des Beschlusses der
Ministerpräsidenten vom 13./14. Oktober 1995 als „Pro-
jekt“ anerkannt und für dieses Projekt unter Vorbehalt
einen zusätzlichen Finanzbedarf von 240 Mio. DM ge-
währt. Dieser Vorbehalt wurde im 11. KEF-Bericht auf-
gehoben, da eine inhaltliche Präzisierung, eine genaue
Kostenermittlung und die notwendigen Gremienbe-
schlüsse vorgelegt werden konnten. Für die KEF stellen
die zweckgebunden zur Verfügung gestellten Mittel in
Höhe von 240 Mio. DM den anerkannten Finanzbedarf
für den Spartenkanal dar. 

Demgegenüber beschlossen die Rundfunkanstalten, dass
bestimmte Aufwendungen, wie z. B. die Altersversor-
gungsaufwendungen, die Infrastrukturleistungen der fe-
derführenden Anstalten und die anteiligen Kosten des
Gebühreneinzugs von den Rundfunkanstalten bezahlt
werden sollten. Diese Aufwendungen wurden in die Jah-
resabschlüsse von PHOENIX lediglich zum Teil, aber vor
allem ohne kostenmäßige Auswirkung übertragen. 

Der LRH betrachtet den von der KEF für das Projekt
„Phoenix“ zur Verfügung gestellten Betrag von 240 Mio.
DM als den Finanzrahmen für den Spartenkanal und
nicht nur als Orientierungsgröße, die beliebig von den
Rundfunkanstalten verringert oder erweitert werden
kann. Die Anerkennung des Kanals als „Projekt“ und die
Gewährung der zweckgebundenen Mittel erfordert eine
Trennung von den Haushalten der Rundfunkanstalten. 

Eine Kostenverlagerung in die Haushalte der Rundfunk-
anstalten lässt dieses getrennte System aus den Grund-
sätzen der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit
nicht zu.

PM 6.2 
(Gestaltung 

des finanziellen Rahmens)

In ihrem 10. Bericht hat die KEF für Phoenix für die Jah-
re 1997 bis 2000 einen zweckgebundenen Finanzbedarf
von 240 Mio. DM anerkannt. Lediglich nachrichtlich
wurde mitgeteilt, dass für Phoenix ein Betrag von ca. 0,14
DM pro Teilnehmer und Monat zur Verfügung steht. Aus
dem nachrichtlich mitgeteilten stark gerundeten Gebüh-
renanteil pro Teilnehmer errechneten die Rundfunkan-
stalten für die Planungsperiode 1997 bis 2000 einen Ge-
samtbetrag von rd. 210 Mio. DM. Diesen Betrag legten sie
zunächst der Finanzausstattung von Phoenix zugrunde
und deklarierten ihn im April 1997 als Finanzbedarf
gegenüber der KEF für deren 11. Bericht. Die KEF beab-
sichtigte daraufhin im Entwurf ihres 11. Berichts den von
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den Rundfunkanstalten für Phoenix angemeldeten Fi-
nanzbedarf anzuerkennen und den bisher zugestandenen
Betrag von 240 Mio. DM um 30 Mio. DM zu kürzen. 

Dem standen auch die bis dahin vorgenommenen Pla-
nungen der Rundfunkanstalten nicht entgegen. Noch an-
lässlich der Erstellung des Wirtschaftsplans 1999 wurde
trotz einer vorgesehenen deutlichen Planstellenerweite-
rung (12–16 zusätzliche Planstellen) ein Gesamtaufwand
von „nur“ 206,6 Mio. DM eingeplant.

Nachdem die Rundfunkanstalten erkannt hatten, dass
die KEF von Gesamtkosten in Höhe von 240 Mio. DM für
die Jahre 1997 bis 2000 ausgegangen war, revidierten sie
ihren Planentwurf. Der revidierte Planentwurf orientier-
te sich nun an dem von der KEF ursprünglich zugrunde
gelegten Finanzbedarf von 240 Mio. DM. Es wurden u. a.
Aufwendungen für Leistungen berücksichtigt, die von
den Rundfunkanstalten für Phoenix erbracht und zu-
nächst nicht oder nur zum Teil an Phoenix weiterver-
rechnet wurden (z. B. die Altersvorsorgeaufwendungen
und die Infrastrukturleistungen der federführenden An-
stalten). Wie aus dem 11. KEF-Bericht vom März 1998 zu
entnehmen ist, akzeptierte die KEF den nachgemeldeten
Bedarf und sah von einer Kürzung des Finanzbedarfs ab. 

Im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung im März
1999 zeichnete sich für Phoenix ein Rücklagenbestand
i. H. v. ca. 25 Mio. DM zum Ende des Jahres 2000 ab. In
Anbetracht der Höhe dieser Rücklagen wurde von Seiten
der Rundfunkanstalten darauf hingewiesen, dass die
KEF den zukünftigen Finanzbedarf wahrscheinlich um
diese Rücklagen kürzen werde. Um dies zu vermeiden,
sollte der Rücklagenbestand in sinnvoller Weise reduziert
werden. 

In diesem Zusammenhang wurden technische Anlagen,
die Phoenix bereits 1997 und 1998 genutzt hatte und die
bisher beim WDR kostenmäßig berücksichtigt wurden,
erstmals im Jahr 1999 im Haushalt von Phoenix rückla-
genmindernd ausgewiesen. Des Weiteren wurde 1999 die
Nutzungsdauer der Anlagegüter geändert, so dass sich
für Phoenix rücklagenmindernd Nachbelastungen für die
Vorjahre i. H. v. rd. 668 TDM ergaben.

Bei den Planungsarbeiten für den Haushalt 2000 wurde
beschlossen, die Aufwendungen für Marketing und Öf-
fentlichkeitsarbeit um rd. 4 Mio. DM auf rd. 9 Mio. DM
zu erhöhen. Begründet wurde dieser Schritt mit der Ver-
besserung des Bekanntheitsgrades. Dagegen sind für die
folgenden vier Jahre insgesamt „nur“ rd. 8,1 Mio. DM
vorgesehen.

Für den LRH zeigt diese Handlungsweise der Rundfunk-
anstalten, dass aus den Grundsätzen von Haushaltsklar-
heit und Haushaltswahrheit der Finanzrahmen für Phoe-
nix keine variable Masse für die Rundfunkanstalten sein
darf, die beliebig von den Rundfunkanstalten verringert
oder durch die Übernahme von Kosten erweitert werden
kann. Der „Gebührenzahler“ sollte schon wissen, ob das
Projekt Phoenix ihn 210 Mio. DM oder 240 Mio. DM oder
gar noch mehr kostet. Ebenso darf die Ausschöpfung des
einmal gewährten Finanzrahmens – entgegen den Grund-
sätzen einer sparsamen Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung – nicht zum vorrangigen Ziel werden. So ist für den
LRH die Erhöhung der Aufwendungen für Marketing
und Öffentlichkeitsarbeit und die Änderung der Nut-
zungsdauer der Anlagegüter sachlich nicht nachzuvoll-
ziehen. 

Der LRH bat den WDR deshalb, den Haushalt von Phoe-
nix unter den Gesichtspunkten der Haushaltsklarheit
und -wahrheit ausschließlich nach wirtschaftlichen und
sparsamen Gesichtspunkten innerhalb des vorgegebenen
Finanzrahmens auszurichten und um Stellungnahme.

PM 6.4 
(Unentgeltliche Leistungen 

für Phoenix)

Für Leistungen, die Phoenix von den Rundfunkanstalten
erhält, hat Phoenix grundsätzlich zu zahlen. Dies ent-
spricht dem Gebot der für Phoenix gesondert zur Verfü-
gung gestellten Finanzmittel und findet seinen Nieder-
schlag in § 9 VV. Der Grundsatz des entgeltlichen Leis-
tungsaustauschs wird mit einer Regelung über „nicht un-
mittelbar programmbezogene Infrastrukturleistungen“

in § 9 Abs. 4 VV und mit einer Regelung über die Auf-
wendungen für die Altersversorgung in § 6 Abs. 5 VV
durchbrochen. 

Davon unabhängig werden im Wesentlichen in folgenden
Bereichen Infrastrukturleistungen erbracht:

Infrastrukturleistungen des ZDF, 

– Personalbetreuung,

– Finanzen und Datenverarbeitung,

– Einkaufsunterstützung und Reisedienst,

– Eilkuriere Mainz/Köln.

Infrastrukturleistungen des WDR, 

– Öffentlichkeitsarbeit,

– Druckkosten,

– Personalgestellung,

– Personalbetreuung,

– Gebäudekosten.

Die Regelung in § 9 Abs. 4 VV bezieht sich allein auf
„nicht unmittelbar programmbezogene Infrastruktur-
leistungen“. Danach haben der WDR und das ZDF gemäß
einer noch zu treffenden Vereinbarung im Rahmen ihrer
vorhandenen Kapazitäten, diese Infrastrukturleistungen
kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

Ab dem Jahr 1998 werden die durch die federführenden
Anstalten zu erbringenden Infrastrukturleistungen in
den Phoenix-Wirtschaftsplänen und den Jahresabschlüs-
sen aufgenommen. Da sich die Ansätze dieser Leistungen
in gleicher Höhe als Ertrag und als Aufwand gegenüber-
stehen, wirken sie sich in den Jahresabschlüssen kosten-
neutral aus. Gegenüber der KEF wurden sie als Aufwand
für Phoenix angemeldet. 

Neben diesen offen gelegten Infrastrukturleistungen wer-
den für Phoenix noch weitere nicht unmittelbar pro-
grammbezogene Infrastrukturleistungen nach § 9 Abs. 4
VV (z. B. Personal) sowie von § 9 Abs. 4 VV nicht erfasste
unmittelbare programmbezogene Leistungen (z. B. Per-
sonal) unentgeltlich gewährt. 

Hinsichtlich des Umfangs der Infrastrukturleistungen
gehen die federführenden Anstalten (ZDF/WDR) davon
aus, dass kein gravierendes Ungleichgewicht vorliegt.
Die finanzielle Bewertung der Infrastrukturleistungen
basiert auf einer Kostenschätzung aus dem Jahr 1997 und
weist somit keine effektiven Kosten auf. 

Die durch die federführenden Anstalten erbrachten In-
frastrukturleistungen wurden nachrichtlich in den Jah-
resabschlüssen für das Jahr 1998 mit rd. 1,7 Mio. DM und
für das Jahr 1999 mit rd. 1,4 Mio. DM ausgewiesen. Für
das Jahr 1997 erfolgte kein Ausweis der erbrachten In-
frastrukturleistungen im Jahresabschluss, obwohl auch
in diesem Jahr entsprechende Leistungen der federfüh-
renden Anstalten erbracht wurden. 

Wie hoch die von WDR und ZDF erbrachten Infrastruk-
turleistungen tatsächlich sind, ließ sich abschließend
nicht feststellen. Welche finanziellen Spielräume aller-
dings mit den zu erbringenden Infrastrukturleistungen
verbunden sind, wird aus der Mittelfristigen Finanzpla-
nung 2001–2004 für Phoenix deutlich, die der KEF-An-
meldung zu Grunde liegt. Zunächst wurde ein mittelfris-
tiger Finanzbedarf in Höhe von rd. 243 Mio. DM ange-
meldet, der einen Betrag von rd. 5,3 Mio. DM für die In-
frastrukturleistungen der federführenden Anstalten
beinhaltete. Dieser Finanzbedarf wurde von Seiten der
anderen federführenden Rundfunkanstalt dahingehend
aktualisiert, dass für diesen Zeitraum für das ZDF ein
um 13,7 Mio. DM höherer Finanzbedarf angemeldet wur-
de. Ursache sei ein sehr viel höherer Infrastrukturauf-
wand, als nachrichtlich in dem Phoenix-Rechenwerk
aufgeführt sei.

1.2
Stellungnahme des WDR 

Zu PM 4:

Bei PHOENIX hat die Wahrnehmung der Programmver-
antwortung durch die tragenden Rundfunkanstalten ei-
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nen besonderen Stellenwert. Deshalb wurde eine im
Wirtschaftsleben durchaus verbreitete Struktur mit zwei
Geschäftsführern gewählt. Diese hat sich insbesondere
bei Gemeinschaftsunternehmen als zweckmäßig bewährt
und ist nicht per se verwaltungsaufwändiger als eine
Struktur mit nur einem Geschäftsführer. Bei den durch
den Rechnungshof aufgegriffenen, in der praktischen Zu-
sammenarbeit der Programmgeschäftsführer aufgetrete-
nen Defiziten handelt es sich um Einzelprobleme; die Zu-
sammenarbeit hat sich bewährt. Die Programmge-
schäftsführung hat die dargelegten Schwachstellen auf-
gegriffen und die internen Arbeits- und Entscheidungs-
prozesse zwischen den Programmgeschäftsführern har-
monisiert und gestrafft. So ist beispielsweise inzwischen
vollständige Transparenz des Postverkehrs und ein noch
intensiverer Informationsaustausch sowie eine gemeinsa-
me bzw. abgestimmte Vertretung von PHOENIX in der
Öffentlichkeit sichergestellt. Die PHOENIX-Programm-
geschäftsführung arbeitet inzwischen äußerst effektiv
und effizient.  

Die Zustimmung der ZDF-Gremien zur Etablierung von
PHOENIX war von der gemeinsamen Wahrnehmung der
Programmverantwortung ARD und ZDF abhängig; die
Einrichtung einer Doppelspitze ist Ausdruck dieses Ge-
staltungsprinzips.

Zu PM 6.1:

Die KEF hatte im Rahmen der Feststellung des Finanz-
bedarfs von PHOENIX für 1997 bis einschließlich 2000 in
ihrem 10. Bericht „beim Programmaufwand einen zu-
sätzlichen Betrag von 240 Mio. DM“ anerkannt. Sie hat –
aufgrund ihrer auf das Gebührenfestsetzungsverfahren
beschränkten Funktion – nicht die Aufgabe, einen für die
Budgetierung verbindlichen Finanzrahmen vorzugeben
und hat deshalb keine absolute Budgetierungsobergrenze
für den Betrieb von PHOENIX statuiert. Sie hat vielmehr
im Rahmen der Feststellung des Finanzbedarfs der
Rundfunkanstalten einen Betrag von 240 Mio. DM für
PHOENIX als Entwicklungsbedarf anerkannt und bei
der Gebührenempfehlung berücksichtigt. Die Rundfunk-
anstalten haben den von der KEF anerkannten Finanz-
bedarf von 240 Mio. DM gleichwohl in eigener Verant-
wortung als Orientierungsgröße für den Finanzrahmen
von PHOENIX in der Gebührenperiode 1997–2000 her-
angezogen. 

Die Auffassung des Rechnungshofs, dass den Rundfunk-
anstalten im Hinblick auf PHOENIX ein geschlossenes
Finanzierungssystem vorgegeben sei, das durch die für
das Projekt zur Verfügung gestellten Gebührenmittel be-
grenzt werde und zwingend gebiete, alle Aufwendungen
für PHOENIX aus diesen Mitteln zu bestreiten, stimmt
auch vor diesem Hintergrund nicht mit dem für PHOE-
NIX geltenden Konzept überein. PHOENIX ist kein ei-
genständiger Sender, der unabhängig vom Vermögen der
tragenden Rundfunkanstalten zu sehen ist und dessen
Bewirtschaftung sich außerhalb der Anstalten vollzieht.
Die Regelungen zur Bewirtschaftung von PHOENIX sind
nicht vorgegeben, sie werden vielmehr – unter Beachtung
von Haushaltswahrheit und -klarheit – durch die Rund-
funkanstalten selbst festgelegt und gestaltet. Dies ge-
schieht in der Weise, dass für PHOENIX ein Wirtschafts-
plan und eine Mittelfristige Finanzplanung erstellt und
von der Finanzkommission festgesetzt wird. Die in die-
sem Rahmen von den Anstalten aufzubringenden Mittel
sind in den jeweiligen Anstaltsplänen und Abrechnungen
ausgewiesen. Die Grundsätze der Haushaltswahrheit und
-klarheit sind daher nicht verletzt. Auch die vom LRH
zur Begründung herangezogene Zweckbindung, mit der
die KEF die für PHOENIX zu verwendenden Gebühren-
mittel versehen hatte begrenzt nicht das Budget, sondern
besagt, dass die Gebührenmittel nicht für andere als den
anerkannten Zweck verausgabt werden dürfen.

Die Bewirtschaftung von PHOENIX vollzieht sich – un-
ter Beachtung von Haushaltswahrheit und -klarheit – im
Rahmen der von den Rundfunkanstalten gestalteten Re-
gelungen und ist aus WDR-Sicht nicht zu beanstanden.
Der Wirtschaftsplan bzw. die Mittelfristige Finanzpla-
nung von PHOENIX geben einen Überblick über die für
dieses Programm verwendeten Ressourcen, die Grundsät-
ze der Haushaltsklarheit und -wahrheit sind daher nicht
verletzt.

Zu PM 6.2:

Die KEF hatte innerhalb des Finanzbedarfsfeststellungs-
verfahrens im 10. Bericht für das seinerzeit als Parla-
ments- und Ereigniskanal angemeldete Projekt PHOE-
NIX  240 Mio. DM als Finanzbedarf anerkannt und die-
sen Bedarf ausdrücklich für nicht überzogen gehalten.
Zugleich hatte sie im Zusammenhang mit der im 10. Be-
richt vorgenommenen Gebührenempfehlung nachricht-
lich einen Anteil von 14 Pfennig für die Finanzierung des
Parlaments- und Ereigniskanals genannt (Tz. 480, 10. Be-
richt); dieser Anteil entsprach umgerechnet einem Ge-
bührenaufkommen von 210 Mio. DM. Aus dieser Diskre-
panz war zu schlussfolgern, dass dem Projekt PHOENIX
die fehlenden 30 Mio. DM aus dem Bestand der beteilig-
ten Anstalten zukommen sollten. Demgemäß wurden zu-
nächst nur die rechnerisch aus dem 14 Pfennig-Betrag re-
sultierenden Gebührenmittel von 210 Mio. DM im PHOE-
NIX-Haushalt nachgewiesen. 

Die KEF erklärte den Gebührenbetrag von 14 Pfennig
später als irrelevant und verlangte den Nachweis des für
PHOENIX anerkannten Finanzbedarfs von 240 Mio. DM
(Tz. 334, 11. Bericht von März 1998). Vor diesem Hinter-
grund musste der Projekthaushalt den Vorgaben der KEF
angepasst werden. Dies bedeutete, dass Aufwendungen,
die für den Betrieb von PHOENIX notwendig, aber zu-
nächst bei den tragenden Rundfunkanstalten ausgewie-
sen oder zurückgestellt – und damit aus dem Bestand fi-
nanziert – worden waren, nunmehr in den Projekthaus-
halt von PHOENIX übernommen wurden (Hierzu zählen
auch die in PM 6.4 erwähnten Infrastrukturleistungen
der federführenden Anstalten). 

Die Regelungen zur Kostenverteilung wurden präzisiert
und die Wirtschaftspläne entsprechend angepasst.

Die durch den Rechnungshof kritisierte Handhabung der
Abschreibungen war sachlich begründet. In der Anfangs-
zeit von PHOENIX wurde vom WDR für PHOENIX eine
studiotechnische Infrastruktur aufgebaut. Im Zuge dieser
Aufbauarbeiten, die sich z. T. bis Ende 1998 erstreckten,
wurden die Abschreibungen auf Basis des jeweiligen In-
vestitionsvolumens für PHOENIX pauschal mit einer
Nutzungsdauer von 5 Jahren kalkuliert und im Wirt-
schaftsplan belastet. Die Behauptung des LRH, die Be-
lastung durch Abschreibungen habe sich erstmals in 1999
rücklagemindernd ausgewirkt, ist insofern missverständ-
lich, da PHOENIX – wenn auch auf der Grundlage dieser
pauschalierten Nutzungsdauer – bereits in den ersten
beiden Wirtschaftsjahren mit Abschreibungen für studio-
technische Ausstattung belastet wurde. 

Die vom LRH erwähnte Änderung der Nutzungsdauer in
1999 beinhaltete, dass der WDR in diesem Wirtschafts-
jahr erstmals – auf Basis der in der Anlagenbuchhaltung
für PHOENIX gespeicherten Daten – unter Zugrundele-
gung der handelsrechtlich zulässigen Nutzungsdauern
der inventarisierten studiotechnischen und Betriebs- und
Geschäftsausstattung Abschreibungen ermitteln konnte.
Durch die zum größten Teil unter fünf Jahren liegende
handelsrechtliche Nutzungsdauer ergaben sich in diesem
Zusammenhang entsprechende Nach- und Mehrbelas-
tungen im Vergleich zu den Vorjahren. Insgesamt wirkt
sich die Verkürzung der Nutzungsdauer im PHOENIX-
Etat neutral aus, da höhere Abschreibungen eines Jahres
geringere Restbuchwerte in Folgejahren nach sich ziehen.
Ein Verstoß gegen den Grundsatz der Sparsamkeit ist da-
her nicht gegeben.

1999 wurden die Maßnahmen zur Erhöhung des Be-
kanntheitsgrades weiter verstärkt, nachdem in den Vor-
jahren bei der Planung die Marketingmaßnahmen zugun-
sten des Programms vermindert worden waren und somit
ein angemessenes Einführungsmarketing nicht durchge-
führt werden konnte. Solche Marketingmaßnahmen in
dem dazu erforderlichen Umfang durchzuführen, wurde
erst mit der Anhebung des Projektvolumens von PHOE-
NIX möglich. Der Handlungsbedarf ergab sich zudem
durch entsprechende Umfrageergebnisse wissenschaft-
licher Institute. Auf dieser Grundlage wurde im Jahr
2000 auch ein Re-Design durchgeführt. Ferner sind – im
Rahmen des Marketing-Aufwands von PHOENIX – in
2000 erstmals Aufwendungen für das Online-Angebot
angefallen. 
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Die tatsächlichen Marketingaufwendungen von PHOE-
NIX in der Gebührenperiode 1997-2000 betrugen insge-
samt 12,2 Mio. DM (rd. 5,3% der Gesamtausgaben). Nach
der aktuellen Mittelfristigen Finanzplanung werden in
der laufenden Gebührenperiode 2001–2004 Marketing-
maßnahmen mit einem Volumen von umgerechnet 13,3
Mio. DM (6,8 Mio. ¤ bzw.  rd. 5,0% der Gesamtausgaben)
veranschlagt. Anders als aus der vom LRH gewählten
Darstellung betrug der im Zusammenhang mit dem Wirt-
schaftsplan 2000 genannte Mifrifi-Wert der Marketing-
aufwendungen nicht 8,1 Mio. DM, sondern 16,3 Mio. DM.
Der Wert von 8,1 Mio. DM beruht auf dem Planungsstand
zum Wirtschaftsplan 1999.

Für die Ermittlungen des Finanzbedarfs und die Budge-
tierung von PHOENIX waren stets die betrieblichen Not-
wendigkeiten maßgebend. Dies gilt insbesondere für die
beanstandete Anhebung der Aufwendungen für Marke-
ting und Öffentlichkeitsarbeit. Der WDR sieht vor diesem
Hintergrund den im Zusammenhang mit der Einführung
und der Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Ereignis-
und Dokumentationskanals entstandenen Marketingauf-
wand als angemessen an. Die Verfahrensweise bei den
Abschreibungen diente dem Ziel einer verursachungsge-
rechten, periodengerechten Zurechnung des durch
PHOENIX verursachten Aufwands. 

Der WDR sieht daher in beiden Fällen keine Verstöße ge-
gen Haushaltsklarheit und -wahrheit sowie gegen den
Grundsatz der Sparsamkeit.

Zu PM 6.4:

Zur Kritik an der behaupteten (Un-)Entgeltlichkeit von
Infrastrukturleistungen ist folgendes festzuhalten: Die
Annahme einer unzulässigen Subventionierung von
PHOENIX basiert letztlich auf der bereits behandelten
(vgl. PM 6.1) und aus WDR-Sicht nicht haltbaren Prä-
misse, dass die durch PHOENIX verursachten Aufwen-
dungen ausschließlich aus zweckgebunden von der KEF
zur Verfügung gestellten Mitteln zu decken und diese
Mittel in strikter Trennung von den Haushalten der
Rundfunkanstalten zu bewirtschaften seien. 

PHOENIX wird als gemeinsamer Geschäftsbereich von
ARD und ZDF aus Mitteln gespeist, die nicht PHOENIX
selbst, sondern den PHOENIX tragenden Rundfunkan-
stalten zugewiesen wurden. Die Anstalten haben auf die-
ser Grundlage Regelungen getroffen, die auf die struktu-
rellen Besonderheiten von PHOENIX abgestimmt sind
und die Finanzierungslasten zwischen den beteiligten
Anstalten differenziert ausgestalten. Dass dabei die In-
frastrukturleistungen nur die federführenden Anstalten
belasten sollen, stellt ein wichtiges Element der Gestal-
tung der Finanzstruktur von PHOENIX dar. 

Die enge Kooperation zwischen den Mutterhäusern und
PHOENIX war von Anfang an Bestandteil des Konzepts
und hat sich als entscheidender Erfolgsfaktor von
PHOENIX, aber auch als notwendige Voraussetzung für
die wirtschaftliche Abwicklung des Projekts bewährt:
Zum einen sollte die Übernahme von Sendungen und
Beiträgen der Rundfunkanstalten das journalistische und
programmliche Profil des Kanals verbessern, zum ande-
ren sollte der Rückgriff auf bestehende journalistische,
technische und administrative Ressourcen der Anstalten
die Kosten begrenzen.

Bei der Haushalts- und Wirtschaftsführung von PHOE-
NIX sind unabhängig hiervon die vom Rechnungshof in
Bezug genommenen Grundsätze von Haushaltswahrheit
und -klarheit einzuhalten. In diesem Zusammenhang ist
darauf hinzuweisen, dass die Infrastrukturleistungen der
federführenden Anstalten in den PHOENIX-Wirtschafts-
plänen 1998–2000 als Belastung dargestellt werden.
Gleichzeitig werden die Leistungen im Ertrag ausgewie-
sen, wodurch sich die Umlage aller tragenden Rundfunk-
anstalten entsprechend mindert. Mit Ausnahme des
PHOENIX-Gründungsjahres 1997 waren die Infrastruk-
turleistungen somit im PHOENIX-Wirtschaftsplan be-
rücksichtigt. 

Die erwähnten unterschiedlichen Handhabungen bei
ARD, WDR und ZDF, die zu einer unterschiedlichen Hö-
he der in den federführenden Anstalten verbleibenden 

Infrastrukturleistungskosten führen, sind in erster Linie
durch eine abweichende Haushaltssystematik begründet.
Das ZDF erfasst im Rahmen der Ein-Budget-Haushalts-
systematik den durch seine Service- und Cost-Center er-
brachten Teil seiner Infrastrukturleistungen. Der WDR
bildet diese Leistungen in seiner Haushaltssystematik
nicht ab. WDR und ZDF bereiten jedoch ein Verfahren
zur einheitlichen Bemessung der Infrastrukturleistungen
vor. 

Auf dieser Grundlage wird eine Vereinbarung über die
Infrastrukturleistungen für PHOENIX vorbereitet. Da-
mit würde die nach § 9 Abs. 4 VV erforderliche Regelung
geschaffen, deren Fehlen der Rechnungshof bemängelt.
Danach werden ZDF und WDR künftig weiterhin das für
PHOENIX zu erbringende Infrastrukturvolumen jährlich
mengenmäßig erheben, bewerten und im Zuge der Wirt-
schaftsplanung bilateral abstimmen.

Bezüglich der vom Rechnungshof problematisierten Al-
tersversorgungskosten ist darauf hinzuweisen, dass die
erwähnte Neufassung des § 6 Abs. 5 VV, anders als be-
hauptet, eine Verpflichtung zur Übernahme von Alters-
versorgungszahlungen (und nicht von Altersversorgungs-
aufwendungen) beinhaltet. Damit werden dem PHOE-
NIX-Etat faktisch die für die nach dem 31. 12. 93 einge-
tretenen und für PHOENIX tätigen Mitarbeiter geleiste-
ten Beiträge zur Versorgungskasse bbp sowie etwaige
(anteilige) Pensionszahlungen belastet. 

Das Verfahren zur Behandlung der Altersversorgungslas-
ten ist durch die ARD-/ZDF-Kostenverrechnungsrichtli-
nien (KVR) vorgegeben, nach denen erst nach Eintritt des
Versorgungsfalls die anteiligen Pensionszahlungen für
die betreffenden Mitarbeiter im Etat berücksichtigt wer-
den. Die aktuellen Wirtschaftspläne sind dadurch zwar
entlastet, zukünftige Wirtschaftspläne hingegen belastet.
Es findet eine Verschiebung der Finanzierungslasten im
Zeitablauf statt, ein Verstoß gegen Haushaltswahrheit
und -klarheit liegt damit aber nicht vor. Die Zustimmung
der Intendanten zu diesem Verfahren ist mit der Unter-
zeichnung der neu gefassten Verwaltungsvereinbarung
Ende 2000 erfolgt.

Im Ergebnis sieht der WDR in der dargestellten Behand-
lung der Infrastruktur- und Altersversorgungsaufwen-
dungen von PHOENIX keinen Verstoß gegen die Grund-
sätze der Haushaltswahrheit und -klarheit. 

Bereits vor Eingang der Endfassung des LRH-Berichts,
Ende 2000, wurde die neu gefasste Verwaltungsvereinba-
rung für PHOENIX von den Intendanten unterschrieben;
die vom LRH beanstandete Regelung zur Übernahme der
Infrastrukturleistungen (§ 9 Abs. 4 VV alt) wurde in un-
veränderter Form übernommen (§ 10 Abs. 2 VV neu).

Auf die Stellungnahme zu PM 6.1 wird verwiesen.

2
Hierzu ergangene Beschlüsse

Der Rundfunkrat hat in seiner 425. Sitzung am 18. 12. 01
den Prüfbericht des Landesrechnungshofes sowie die
Stellungnahme des Intendanten unter Berücksichtigung
einer hierzu eingeholten gutachterlichen Stellungnahme
des Haushalts- und Finanzausschusses und des Pro-
grammausschusses beraten und zustimmend zur Kennt-
nis genommen. Der LRH NW bittet mit Schreiben vom
14. 11. 2002 den Intendanten, die für nicht erledigt er-
klärten Prüfmitteilungen 4, 6.1, 6.2 und 6.4 des Prü-
fungsberichts vom 4. 7. 2001 im Ministerialblatt des Lan-
des NRW wie folgt zu veröffentlichen:  

Der Rundfunkrat hat in seiner Sitzung am 18. 2. 03 zur
Kenntnis genommen, dass der Landesrechnungshof
Nordrhein-Westfalen (LRH) die Teile 

– Organisations- und Entscheidungsstrukturen (Prü-
fungsmitteilung 4), 

– Finanzielle Rahmenbedingungen von PHOENIX (Prü-
fungsmitteilung 6.1), 

– Gestaltung des finanziellen Rahmens (Prüfungsmittei-
lung 6.2) und 

– Unentgeltliche Leistungen für PHOENIX (Prüfungs-
mitteilung 6.4) 
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aus seinem Prüfungsbericht über den Ereignis- und Do-
kumentationskanal PHOENIX vom 4. 7. 01 für nicht er-
ledigt erklärt hat. 

Er hat die dazu erstellte, oben abgedruckte Stellungnah-
me des WDR zustimmend zur Kenntnis genommen.

Köln, im März 2003

Fritz  P l e i t g e n

Intendant

– MBl. NRW. 2003 S. 438.  
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